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Satzung zur Änderung der 
Masterprüfungsordnung  

für den Studiengang Information Technology (Vollzeit/ Teilzeit) 
an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

(MPO Information Technology)  
  

vom 2. Juli 2018  
 

 
Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW S. 543), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Oktober 2017 
(GV.NRW. S. 806), hat die  Hochschule Ostwestfalen-Lippe die folgende   
Satzung erlassen:  

 
Artikel I 

 
Die Masterprüfungsordnung für den Studiengang Information Technology 
(Vollzeit/Teilzeit) an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. März 2018 (Verkündungsblatt der Hochschule 2018/ Nr. 5) 
wird wie folgt geändert: 
 

 
1. § 1 Satz 3 wird gestrichen. Die Verweise auf eine bestehende Kooperation werden 
innerhalb der Prüfungsordnung gestrichen. 
 
2. § 8 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:  
 
„Eine Aufnahme des Studiums erfolgt grundsätzlich zum Wintersemester. Eine 
Aufnahme des Studiums zum Sommersemester ist möglich. In diesem Fall werden die 
Lehrveranstaltungen des zweiten Semesters gemäß Anlage 1 angeboten.“ 
 
 
3. § 24 Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird durch folgende Formulierung ersetzt: 
 
„Studierende können ein fakultatives Auslandsstudiensemester an einer geeigneten 
ausländischen Hochschule ihrer Wahl absolvieren.“ 
 
 
4. Die Überschrift des § 33 wird korrigiert in „Zeugnis und Gesamtnote“.  
 
5. In § 33 Abs. 2 Satz 1 wird die Formulierung „der Masterarbeit und des Kolloquiums“ 
korrigiert in „der Masterarbeit einschließlich des Kolloquiums“. 
 
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. September 2017 in Kraft. Sie wird im 
Verkündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe veröffentlicht. 
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Diese Satzung wird nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe und auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des 
Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik vom 26. April 2017 
ausgefertigt. 
 
Lemgo, der 2. Juli 2018 
 
 

Der Präsident 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jürgen Krahl 
 


